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Statistik und Bestandsaufnahme

In der Gesamtstadt gab es laut Zensus 2011 etwa 9.000 

Gebäude mit Wohnraum. Diese Gebäude beinhalteten 

rund 23.000 Wohnungen, von denen wiederum 924 leer 

standen. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 4 

Prozent. Im Vergleich zu den Leerstandsquoten der 

alten Bundesländer (3,8 Prozent) oder des Bundes (4,3 

Prozent) ergeben sich keine signifikanten Abweich- 

ungen. Die Gesamtstadt Bad Kreuznach entspricht 

somit dem Durchschnittswert der alten Bundesländer 

und des Bundes (Stand: Zensus 2011).

In dem Auswertungsgebiet "Neustadt" gibt es in etwa 

350 Gebäude. Von diesen Objekten stehen 62 

Gebäude zumindest teilweise leer. Dies entspricht einer 

Leerstandsquote von etwa 17 Prozent. 32 Gebäude 

stehen sogar komplett leer, was einer Leerstandsquote 

von etwa 9 Prozent entspricht.

Vergleicht man nun die erhobenen Daten der 

Untersuchungsebenen, so kann festgestellt werden, 

dass sich zwar die Gesamtstadt im landes- und 

bundesweiten Mittel befindet, sich für das Auswertungs-

gebiet hingegen eine signifikant höhere Leerstandsquo-

te ergibt. Folglich ist die Leerstandsproblematik vor 

allem in der Neustadt sehr präsent.

Leerstand Eigentümer

Bei der Analyse der Eigentümerstruktur fällt auf, dass die 

Zusammensetzung der Eigentümer im Auswertungsgebiet 

und bei den Leerständen beinahe identisch ist. Bei 

Betrachtung der Eigentümerzusammensetzung nach 

Herkunft ergeben sich hingegen signifikante Unterschiede 

zwischen den Untersuchungsebenen. Der Anteil der 

Eigentümer mit Migrationshintergrund liegt bei den 

Leerständen mit 29 Prozent deutlich über dem des 

Auswertungsgebiets mit 19 Prozent. Geprägt von 

kulturellen Unterschieden ergeben sich für diese 

Eigentümergruppe spezielle Herausforderungen, die in der 

Leerstandsstrategie berücksichtigt werden müssen:

· Sprachbarrieren

· Informationsdefizite

· Baukultur

In diesem Zuge gilt es die speziellen Motivationslagen und 

Bewirtschaftungsstrategien der Eigentümer herauszufind-

en. Zu Beginn bedarf es oftmals einer generellen 

Information über die Marktlage, grundlegende Hand-

lungs- oder Fördermöglichkeiten. Des Weiteren müssen 

vorhandene Informationsdefizite und Fehleinschätzungen, 

etwa durch Sprachbarrieren, abgebaut werden.

Struktur der Eigentümer

Gesamtstadt (Zensus 2011)

9.099 Gebäude

23.091 Wohnungen

924 leerstehende Wohnungen

Auswertungsgebiet

355 Gebäude

62 Leerstände

32 kompletter Leerstand

Eigentümerzusammensetzung nach Herkunft

Die von Leerständen ausgehenden Wirkungen haben 

sowohl städtebauliche Dimensionen, auf das Stadtquar-

tier oder die Wohnlage, als auch wirtschaftliche und 

soziale Dimensionen für die Eigentümer und die Stadt als 

Ganzes. Die nebenstehende Grafik veranschaulicht, wie 

sich Leerstände von einem zunächst vereinzelten, nur 

den Eigentümer betreffenden Problem, zu einem auf 

das Quartier ausstrahlenden städtebaulichen Missstand 

entwickeln können (Schmidt et al. 2017: 22).

Aus städtebaulich-funktionaler Sicht stellen die struktur-

ellen Leerstände große Herausforderungen für die 

Quartiersentwicklung dar. Sind erst einmal sog. 

„Schrottimmobilien“ vorhanden, so wirken sich diese 

negativ auf das Ortsbild, die Nachbarschaft und die 

Außenwahrnehmung aus. Infolgedessen kann dies zu 

einem weiteren Nachfragerückgang oder einer Investi-

tionszurückhaltung benachbarter Eigentümer führen. 

Schnell können sich einzelne Leerstände auf ganze 

Straßenzüge ausweiten und dazu führen, dass das 

Investitionsgeschehen in den Immobilienbestand des 

Quartiers deutlich zurückgeht.

Es kommt zu einer zunehmenden Verödung und 

Verwahrlosung des Quartiers. Neue Bewohnergruppen 

meiden das Gebiet und umzugswillige Bewohner 

verlassen es. „Zu dem baulichen Abwärtstrend gesellt 

sich der soziale Abstieg. (ebd. 23).

Die zentrale Lage der Gebäude mit einem höheren 

Baualter sind für die Neustadt ortsbildprägend und 

haben eine hohe städtebaulich-funktionale Bedeut-

ung. Eine hohe Leerstandsquote und der zunehmende 

Verfall in diesem Bereich bedeutet den Verlust örtlicher 

Besonderheiten sowie städtebaulicher und architekt-

onischer Alleinstellungsmerkmale. Ein Imageprobelm für 

das Quartier und die Gesamtstadt entsteht (ebd.).

Aus ökonomischer Sicht wirken sich die Leerstände auf 

das örtliche Kaufkraftpotential und die örtlichen 

Einzelhandelsstrukturen aus. Die sinkende Nachfrage 

gefährdet innerörtliche Einzelhandels-, Dienstleistungs- 

und Versorgungsstandorte (ebd.).

(Quelle: Schmidt, Holger; Vollmer Maximilian (2017): Fokus 

Wohnungsleerstand. Ludwigsburg, S.22)

Lauergasse 9: Kompletter Leerstand

Lämmergasse 3: Gewerbeleerstand

Mannheimer-Straße 59: Gewerbeleerstand

Poststraße 11: Kompletter Leerstand

Magister-Faust-Gasse 17: Kompletter Leerstand

Mühlenstraße 8: Kompletter Leerstand
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Typisierung der Leerstände

Typ 1: Gewerbeleerstand im Erdgeschoss

Der Typ 1 zeichnet sich durch Gewerbeleerstand im 
EG und Wohnen in den oberen Etagen des 
Gebäudes aus.  Diese Art der Aufteilung geht auf das 
Mittelalter zurück. Zu dieser Zeit war die Nutzung 
multifunktional als Wohn- und Arbeitsstätte typisch. Im 
Bereich der Neustadt befinden sich solche Leerstände 
überwiegend in zentraler Lage entlang der 
Mannheimer Straße, die als Fußgängerzone 
ausgewiesen ist. 

Die Gründe für die Leerstände sind vielfältig. Zum 
einen ist die Mannheimer Straße als die Hauptge-          
schäftsstraße anzusehen. Die 1a-Lage der Einkaufs-       
straße befindet sich jedoch eher im Teil südlich des 
Ellerbachs, so dass der nördliche Teil  als Randlage 
bezeichnet werden kann. Die mitteralterliche, verti-      
kale Gliederung erschwert die Situation zusätzlich, da 
es oftmals keine getrennten Eingänge für Wohn- und 
Geschäftsräume gibt. 

Leerstandspotential effektiv nutzen

Lösungsansätze: 

Eine Änderung der B-Pläne ist für
Typ 1 nicht notwendig, da sowohl 
Gewerbe als auch Wohnnutzung 
möglich ist. 

Lösungsansatz 1- Rückführung ursprünglicher Nutzung:
Entlang der Mannheimer Straße ist über eine Rück- 
führung der ursprünglichen Nutzung nachzudenken. 
Hierfür eignen sich insbesondere Gewerbenutzung 
oder Bürogebäude. 

Lösungsansatz 2 - Umnutzung: 
In den Randlagen der Fußgängerzone ist über eine 
Umnutzung der sich im EG befindlichen Laden- 
geschäfte nachzudenken.

Beispielgebäude Eiermarkt 12

Typ 2: Kleine Flurstücke Typ 3: Große Flurstücke

Typ 2 kategorisiert kleinteilige und somit ungünstige 
Gebäudezuschnitte. Maßgebend sind hierfür Leer- 
stände, die eine Frontlänge von < 3m besitzen und 
deren EG kleiner als 30m² beträgt. Generell sind diese 
Haustypen häufig in der Neustadt zu finden, da die 
kleinteilige parzellenartige Struktur auf das Mittelalter 
zurückgeht. 

Grund für den Leerstand ist ebendiese kleinteilige 
Struktur, die den heutigen Wohn- und Lebensan- 
sprüchen der Gesellschaft nicht mehr entsprechen. 

Lösungsansätze: 

Als Lösung ist eine Zusammenlegung mit benachbarten 
Häusern als sinnvoll zu erachten, um eine größere 
Gesamtfläche zu erhalten. Dabei können sowohl  die 
Nutzung, als auch die vollständigen Flurstücke 
zusammengelegt werden.

Eiermarkt 5

Typ 3 charakterisiert sich durch für die Neustadt 
verhältnismäßig großen Zuschnitte. Häufig befindet sich 
im EG eine ehemalige Schank- und Speisewirtschaft 
und in den oberen Etagen Wohnnutzung. Diese Art der 
Leerstände häufen sich im Bereich der Hochstraße. 

Lösungsansätze:

Für diesen Typ kommt eine Aufnahme der bisherhigen 
Nutzung in Frage. Ist dies jedoch nicht erfolgreich, soll 
über eine Umnutzung zur kompletten Wohnnutzung 
erfolgen. Denkbar sind aufgrund der Zuschnitte und 
demographischen Entwicklung der Gesellschaft auch 
altersgerechte Wohnungen sowie Wohngemein- 
schaften für Junge und ältere Personen (Senioren 
Wohngemeinschaft). Für die Poststraße 2 ist eine 
Umnutzung zur Wohnung im EG aufgrund der 
Festsetzungen im  B-Plans nicht möglich. 

Postraße 13

B-Planausschnitt: 
Poststraße 13

B-Planausschnitt 
Eiermarkt 5

Zusammenlegung der Flurstücke Zusammenlegung der Nutzung

Planausschnitt (Ohne Maßstab)
Schuhgase 9 und 11 
(Ohne Maßstab)

Systemschnitte altengerechtes Wohnen

Eine Wohngemeinschaft für Senioren stellt eine 
alternative Wohnform für Pflegeheime dar. Die 
Raumnutzung gestaltet sich wie in klassischen Wohnge-
meinschaften. Es gibt sie in privater und trägergestütze 
Variante. Bei speziellem Versorgungsbedarf werden 
zusätzlich Pflegedienste engagiert.  Vorraussetzungen 
für das Zusammenleben sind Flexibilität, Kompromiss- 
und Konfliktbereitschaft. Vor allem für Menschen mit 
kongnitiven Einschränkungen, wie z.B. Demenzkranken, 
stellt dies eine beliebte Lösung dar. Insgesamt sollte die 
Wohnung jedoch altersgerecht sein. Dies bedeutet 
größtmögliche Barrierefreiheit zu schaffen, bspw. 
Treppen zu vermeiden, und  einfache Bedienelemente 
anzubringen. 

Vorschlag - Wohngemeinschaft für Senioren mit 
altersgerechtem Wohnen

Rückführung urspünglicher Nutzung

Straßenzugewandte Seite

Straßenabgewandte Seite

Die Neustadt ist geprägt von alten Fachwerkhäusern, die zwar 
langlebig sind, jedoch einer regelmäßigen Wartung und 
Sanierung bedürfen. Als eine der Hauptschadensursache für 
die verfallende Bausubstanz wird die Luftfeuchtigkeit an-           
gesehen, die sich in den Außenwänden ansammelt und zu 
Fäulnisschäden am Fachwerkholz führt. Bei unwirksamer 
Pflege und Sanierung werden die Schäden verstärkt und das 
Haus wird zur Last für die Bewohner und ein Abriss ist 
unabdingbar. 

(Quelle: Lenze, Wolfgang (2016): Fachwerkhäuser. Fraunhofer IRB Verlag)

Mangelhafte BausubstanzBebauungspläne

Die Typen 1-3 sind in den Bebauungsplänen 
überwiegend als besondere Wohngebiete (§4a 
BauNVO) oder als Mischgebiete (§6 BauNVO) 
ausgewiesen. Im Bereich der Hochstraße, Schuhgasse 
und der Poststraße sind die Ausnahmen nach §§4a Abs.3 
Nr. 2+3 und §6 Abs. 2 Nr. 6-8 BauNVO (Tankstellen, 
Vergnügungsstätten, Gartenbaubetriebe) unzulässig. 
Der Großteil dieser Gebäude sind Einzelanlagen 
(unbewegliche Kulturdenkmäler), die dem Denkmal- 
schutz unterliegen (§9 Abs.6 BauGB). 

Umnutzung

Mannheimer-Straße 52

B-Planausschnitt 
Mannheimer Str. 52
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Typ 1: Gewerbeleerstand

Typ 2: Kleine Flurstücke

Typ 3: Große Flurstücke
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Rechtliche
Handlungsansätze

Fördermöglich-
keiten

Sanierungs-
freundliches

Klima

Kommunikation

Moderni-
sierung

Bauplanungs-
rechtliche

Werkzeuge

Instand-
setzung

Rückbau- &
Entsiegelung

Denkmal-
rechtliche

Werkzeuge

Anordnung
zur Erhaltung/

Wieder-

herstellung

Städtebauliche
Gebote

Bauordnungs-
rechtliche
Werkzeuge

Bebauungs-
planEnteig-

nung

Vorkaufs-
recht

Investoren &
Investmentberater

Städtebau-
förderung

Sicherung-
Sanierung-
Erwerb

Integriertes 
Entwicklungs-
konzeptPlakate/

Banner/
Schilder

Bauberatung

Image-
kampagne

Stadtentwicklungs
-gesellschaft

private
Investoren

Bruchsaler
Modell

Aktive Stadt-
und

Ortsteilzentren

Quartiers-
management

externer
Moderator

Beratungs-
gutscheine

§

Mögliche Städtebauliche Gebote nach §§ 175 ff. 
BauGB zur Leerstandsregulierung:

Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot 
Rückbau- und Entsieglungsgebot 

Gemeinsame materielle und prozedurale 
Voraussetzungen: 

Erforderlichkeit nach städtebaulichen Gründen: 

 Ableitung anhand verwahrlosten Immobilien   

 Formellen oder informellen Planungen 
    Städtebauförderprogramm: Aktive Stadt- und   

    Ortsteilzentren

Erforderlichkeit nach alsbaldiger Durchführung 
       der Maßnahme 

Beleg: 

Gerbergasse 32Gerbergasse 41

Der Gesetzgeber ermöglicht den Kommunen im 
Städtebau Maßnahmen zur Ordnung und Sicherung 
der Planung. Hierzu zählt ebenfalls der Umgang mit 
verwahrlosten Immobilien. Den Kommunen stehen 
verschiedene rechtlich Möglichkeiten zur Verfügung, 
um gegen untätige oder unwillige Eigentümer 
vorzugehen. Dazu zählen:
· Bauplanungsrechtliche Werkzeuge 

o Bebauungspläne
o Städtebauliche Gebote 
o Vorkaufsrecht 
o Enteignung 

· Bauordnungsrechtliche Werkzeuge

o Anordnung / Beseitigung baufälliger Anlagen
· Denkmalrechtliche Werkzeuge 

o Anordnung zur Erhaltung von Denkmälern 
o Anordnung zur Wiederherstellung von Denk-

           mälern
· Werkzeuge zum Umgang mit schwierigen Eigen-
        tumssituationen ohne Mitwirkung des Eigen-

        tümers 

o Zwangsversteigerung
Zu unterscheiden sind Maßnahmen, die für die 
Allgemeinheit bzw. flächenhaft angewendet werden 
und mögliche individuelle Entscheidungen, die vor 
allem bei schwierigen Ausgangssituationen angewe-
ndet werden. Das äußerste Vorgehen wird im 
Rahmen einer Enteignung ermöglicht. 

       

         = Enteignung, Zwangsversteigerung 

Mögliche Anpassungen

Förderfähige Maßnahmen 
Rohbauarbeiten

·  Verbesserung des Grundrisses und des Zuschnittes von Gebäuden, 
       um ihre Nutzbarkeit zu verbessern, z.B. 

o  durch - Änderung von Außen- und Zwischenwänden sowie 
           Decken 

o  Schaffung neuer räumlicher Einheiten und Wohnungsabschlüsse
·  Beseitigung von Schäden an Boden- und Mauerwerk sowie 
       sonstigen Bauteilen
·  Verbesserung und Erneuerung der Dachkonstruktion und der 
       Dacheindeckung unter Verwendung ortstypischer Materialien
Außengestaltung
·  Erneuerung des Außenputzes in Verbindung mit wärmeschutztech-           

nischen Maßnahmen
·  Gestaltung von Fassaden, soweit die Maßnahme mit den städtebau-
       lichen Zielsetzungen der Stadt Bad Kreuznach in Einklang stehen
Förderfähige Kosten 

·  Bei Selbsthilfe bzw. Eigenleistung wird eine angemessene Arbeitszeit  
       und Stundenvergütung berücksichtigt

Aktuelle Situation 

Private Grundstückseigentümer Status quo:

1. Förderung von Abbruchmaßnahmen 
privater Bausubstanz, wenn dies den Sanie-
rungszielen entspricht.

2. Förderung von Sanierungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen von Gebäuden auf 
der Basis eines Modernisierungsvertrages, 
wenn dies den Sanierungszielen entspricht in 
Form eines Zuschusses.

3. Abschreibung des Modernisierungsbe-
trags, der den Zuschussbetrag übersteigt  8 
Jahre 9 Prozent der Kosten, 4 Jahre 7 
Prozent der Kosten. 

·  Keine Förderung von Eigenleistung 
· Keine Pauschalförderung von Maßnah-   

men der Außengestaltung

Umgang mit Förderrichtlinien

Bruchsaler Modell

Viele Senioren sehen sich nicht mehr im Stande ihre 
Häuser zu Sanieren oder die freistehenden Wohnungen zu 
vermieten. Vor allem die alten Ladenhäuser erfordern 
einen neuen Eingangsbereich, da das Betreten des 
Obergeschosses nur über die Erdgeschosswohnung 
möglich ist. Mithilfe des Modells werden Investoren 
gefunden, welche die Häuser kaufen, in einzelne 
Wohnungen aufteilen, altengerecht umbauen,  sanieren 
und modernisieren. Der Verkäufer behält jedoch das 
Recht weiterhin in einer der Wohnungen zu bleiben.

Neben der Unterstützung der Senioren kann dieses Modell 
helfen:
·  Den Wohnungsleerstand in Bad Kreuznach deutlich zu 
   reduzieren, 
·  Die Äußere Darstellung aufzuwerten und 
·  Altersgerechtes Wohnen zu verbessern

Stadtentwicklungsgesellschaften

Solche Gesellschaften sind ein temporäres Instrument 
mit zeitlich befristetem Sonderstab. Sie unterstützen bei 
allen städtebaulichen Aufgabenstellungen und über-
nehmen Aufgaben im Stadtumbau, welche aufgrund 
der vorherrschenden Situation momentan nicht 
anders gelöst werden können. 
Weiterhin machen Stadtentwicklungsgesellschaften 
an Stelle der Einzeleigentürmer die Umsetzung 
wichtiger Impulsprojekte realisbar, wodurch lang-         
fristige private Folgeinvestionen angestoßen werden. 

Die Stadtentwicklungsgesellschaft kann dort tätig 
werden, wo die Gemeinde auf Vorkaufsrechte 
beschränkt ist. SIe kann beim Kauf eines Leerstandes 
dem Grundstückseigentümer als gleichberechtiger 
Vetragspartner gegenübertreten und eine Nutzung im 
Sinne eines Stadtentwicklungskonzeptes vorantreiben.

Aufgaben: 

·  Erwerb, Sanierung und Veräußerung von Immobilien       
und Grundstücken
·  vorübergehende Verwaltung von Immobilien
·  Aktivierung von privaten Investitionen und Investoren            
·  Prüfung zum Einsatz von Fördermitteln
·  Projektentwicklungs- und Steuerungsaufgaben
·  Vermögensverwaltung und Bewirtschaftung

Handlungsansätze gegen Leerstand

§

Jede der dargestellten Handlungsansätze gegen den 
Leerstand besteht aus einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Strategien. Diese ermöglichen eine individuelle Anpassung an 
den jeweiligen Leerstand. Da die Strategien wie Zahnräder 
ineinergreifen ist auch eine Kombination einzelner Strategien 
möglich und oft auch notwendig.

In den Nachfolgenden Abschnitten werden beispielhaft einige 
Strategien der jeweiligen Handlungsansätze vorgestellt und 
erläutert.

Fördermöglichkeiten

Investoren & Investmentberater

Rechtliche Handlungsansätze

Kommunikation

Direkte Eigentümeransprache

In direkten Gesprächen mit den Eigentümern sollen 
zunächst deren Interessens- und Motivationslagen 
sowie Bewirtschaftungsstrategien geklärt werden. 
Darüber hinaus muss in Erfahrung gebracht 
werden, ob die Eigentümer zu notwendigen 
Investitionen willens und vor allem fähig sind. Daran 
anknüpfend kann dann die Information und 
Beratung der Eigentümer stattfinden. Häufig 
müssen anfangs Informationsdefizite und Fehl-          
einschätzungen der Eigentümer abgebaut 
werden. Darauf aufbauend kann schließlich eine 
situationsgerechte Beratung erfolgen, die gewisse 
Hilfestellungen gibt oder grundlegende Fragen zur 
Bewirtschaftung und Nutzung der Immobilie 
beantwortet (Schmidt et al. 2017: 251 f.).

Ergebnisse frühzeitig sichtbar machen

Erste Ergebnisse und Fortschritte sollten frühzeitig 
sichtbar gemacht werden. Eine aktive 
Vermarktung von Strategie- und Kooperations-         
angeboten erzeugt Aufmerksamkeit, kann sich 
aktivierend auf weitere Eigentümer auswirken und 
somit zu Nachahmungseffekten führen. Da sich 
Planungen meist über mehrere Jahre erstrecken, 
sollte die Öffentlichkeit möglichst regelmäßig über 
Meilensteine oder realisierte Teilprojekte informiert 
werden (ebd. S. 245).

So könnte der Banner in der 
Realität an den Gebäuden 
angebracht werden.

Beispielhafte Aufstellung eines
solchen Straßenschilds in der 
Realität.

Entwurf eines Straßenschildes nach dem Beispiel 
der Stadt Eisenach in Thüringen, mit der wichtigen 
Botschaft, dass sich die Stadtverwaltung um eine 
Lösung bemüht.

Beispiel eines Banners zur Vermittlung von Teil-
ergebnissen und Fortschritten.

direkte
Eigentümer-
ansprache

Förderung zur
Unterstützung

des Eigentums-
übergangs

(Quellen: Richtlinie zur Förderung von privaten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet “Stadtkern Kaisersesch“ & Städtebauförderung 2017, Anwenderhinweise zu den Förderprogrammen)

Städtebauförderung

Durch das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau“ sind Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an vor 1949 
errichteten Gebäuden sowie deren Erwerb für eine Sicherung und Sanierung förderfähig. Damit soll eine Anpassung an 
den demographischen, wirtschaftlichen und strukturellen Wandel in Ost und West erfolgen. Das erfolgreiche Instrument 
der Sicherung für Altbauten wurde im Ergebnis der Evaluierung der Stadtumbauprogramme für alle Städtebauförderungs-
programme mit einem reduzierten kommunalen Eigenanteil von zehn Prozent eingeführt. 

Anordnung
 d. Beseitigung

baufälliger baul.
Anlagen
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Zeitachse

Leerstandspotential effektiv nutzen

Umsetzungspyramide- Anpassung der Maßnahmen des Stadtumbaus an die Eigentümer

Handlungspakete für  die Typen 1-3

Zwang

Konsens

Argumentation

Information

moralischer Appell

Städtebauförderung

konsensual-vertragliche 
Lösungen

Städtebauliche Gebote

Enteignung

ablehnende Haltung der Eigentümer

gleichgültige Einstellung der Eigentümer

engagierte Eigentümer

unentschlossene Eigentümer

Der Umgang mit Leerständen erfordert eine 
umfangreiche Analyse der Ausgangssituation, welche 
die Gründe des Leerstands erfasst, um potenzielle 
Maßnahmen abzuleiten. Die Rahmenbedingungen 
unterscheiden sich von Fall zu Fall. 
Kommunen stehen verschiedene Handlungsoptionen 
offen, die in Abhängigkeit zum Objekt und Eigentümer 
anpassen werden müssen. Seitens der Kommune ist die 
Kontaktaufnahme und Kooperation mit den 
Eigentümern von entscheidender Bedeutung. Die 
Einbindung der Immobilieneigentümer und ihrer 
spezifischen Interessen müssen im Prozess berücksichtigt 
werden. 

Bereitwillige und engagierte Eigentümer können mit 
Hilfe der Kommune einen großen Beitrag zum 
Stadtumbau leisten. Die Eigentümermobilisierung bildet 
einen wichtigen Prozessbaustein, je nach Ausgangs- 
situation müssen seitens der Kommune Anreize 
geschaffen werden, um einen Konsens zwischen den 
Interessen der beteiligten Akteure zu ermöglichen.
Ist die Übereinkunft nicht möglich, kann die Kommune 
auf rechtliche Instrumentarien zurückgreifen, um ihre 
Belange durchzusetzten. Druckaufbau auf den 
Eigentümer kann die gleichgültige oder ablehnende 
Haltung verändern  und den Eigentümer zum Handeln 
bewegen. 

Verkaufen
renovieren

statusquo

Kurzfristige Maßnahmen Mittelfristige Maßnahmen Langfristige Maßnahmen

Image verbessern

Banner erstellen und aufhängen

"Runder Tisch"

Zwischennutzung ("Start ups")

Direkte Eigentümeransprache

Beobachten und Abwarten

- Anpassung der Förderrichtlinien

- Städtebauliche Gebote 

- Bauberatung

- Investoren anwerben

- Stadtentwicklungsgesellschaft einspannen

- Quartiersmanagement

- Bruchsaler Modell

  ......

- Enteignung

- Vorkaufsrecht

- Zwangsversteigerung

- Zusammenlegung der Gebäude

- Rückbau 

- Teilrückbau und Geböudemodernisierung

- Abriss und Umnutzung

  ......

Typ 3: Große FlurstückeTyp 1: Gewerbeleerstand im Erdgeschoss Typ 2: Kleine Flurstücke

Rückführung
vorherige Nutzung

-   Privater Investor
-   Eigentümeransprache
    Gutachter/ Moderator
-   Städtebauförderung
-   Eigentümerkooperation
-   Sanierung unter 
    Beachtung des Denk-
    malschutzes
-   ...

-   engagierter Eigentümer
-   Städtebauförderung
-   Betrachtung der Lage im 
    gesamtstädtischen Kontext
-   ggf. Bedarfsanalyse
-   ggf. Problemanalyse
-   "Sanierung - Sicherung - 
    Erwerb"
-   Modernisierung
-   ...

-   Eigentumsübergabe und 
    Eigentümerkooperation
-   Städtebauförderung
-   Bauberatung
-   Sanierung: Neue Aufteilung der 
    Gebäudeinnenstruktur
-   Sanierung unter Beachtung des 
    Denkmalschutzes
-   Änderung im Grundbuch und        
    Liegenschaftskataster 
-   Änderung im B-Plan
-   ...

-   Eigentümerkooperation
-   Städtebauförderung
-   Bauberatung
-   Sanierung unter Beachtung 
    des Denkmalschutzes
-   ...

-   Private Investoren
-   Stadtentwicklungsgesellschaft 
-   Wohnraumanalyse
-   Städtebauförderung
-   Sanierung unter Beachtung des     
    Denkmalschutzes
-   Umnutzung: (Senioren-) 
    Wohngemeinschaften
-   ...

Bruchsaler Modell
Zusammenlegung

der Nutzung
Zusammenlegung

der Flurstücke

Neugestaltung/

Umnutzung

Vorgehensweie auf der Objektebene

......
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(Quelle: Schmidt, Holger; Vollmer Maximilian (2017): Fokus Wohnungsleerstand. Ludwigsburg, S.248; Darstellung bearbeitet
(Quelle: Vgl. Schmidt, Holger; Vollmer Maximilian (2017): Fokus Wohnungsleerstand. 

Ludwigsburg, S.248)
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